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AMTSBLATT
WIR SIND WORMS

Das Amtsblatt ist kostenlos — Abonnement ist möglich. Das Amtsblatt ist auch im Internet unter www.worms.de abrufbar.

WIR SUCHEN 
DICH!

Jobs bei der Stadtverwaltung:

bewerbung.worms.de



www.worms.de

DAS AMTSBLATT
FÜR ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Erscheint nach Bedarf und ist in allen Einrichtungen der Stadtverwaltung erhältlich,
beispielsweise:

 Pforte im Rathaus  

 Bürgerrathaus (Folzstr. 5)

 Haus zur Münze

 Büros der Ortsvorsteher



 
 
 

 
 

 

 I n h a l t s v e r z e i c h n i s   

    

41.1 Verordnung über die Freigabe des verkaufsoffenen Sonntages 
aus Anlass der Veranstaltung „Mantelsonntag“ am 26. Oktober 
2025 für die kreisfreie Stadt Worms 
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V E R O R D N U N G  

über die Freigabe des verkaufsoffenen Sonntages aus Anlass der Veranstaltung 
„Mantelsonntag“ am 26. Oktober 2025 für die kreisfreie Stadt Worms 

 
 
Aufgrund des § 10 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz (LadöffnG) vom 21.11.2006  
(GVBl. S. 351) wird für die Stadt Worms folgende Rechtsverordnung erlassen: 
 
 

                           § 1 
 
 

Die Verkaufsstellen in der kreisfreien Stadt Worms im Innenstadtbereich – vom Bahnhof, durch die 
Wilhelm-Leuschner-Straße, Lutheranlage, Parmaplatz, Hafergasse, Obermarkt, Hardtgasse, 
Kämmererstraße, Am Römischen Kaiser, Marktplatz, als auch auf dem Weckerlingplatz, Klosterstraße, 
Petrus-Dorn-Straße, Binger Straße, Von-Steuben-Straße, Am Gallborn und im WEP (Wormser 
Einkaufspark)- (außer Vororte) werden am Sonntag, den 26.10.2025 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 
Uhr, nach Maßgabe des § 10 Ladenöffnungsgesetz Rheinland-Pfalz geöffnet sein. 
 
 

                           § 2 
 
 

(1) Jugendliche sowie werdende oder stillende Mütter dürfen nicht beschäftigt werden. 
 
(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen nur im Rahmen der in der Rechtsverordnung 

festgesetzten Ladenöffnungszeit und bis zu insgesamt weiteren 30 Minuten beschäftigt 
werden, soweit dies zur Erledigung von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten zwingend 
erforderlich ist. 

 
(3) Den beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sind unter Berücksichtigung der 

jeweiligen Beschäftigungsdauer Ersatzruhezeiten gem. § 13 Abs. 2 Ladenöffnungsgesetz 
Rheinland-Pfalz zu gewähren. 

 
(4) Die Arbeitgeber haben ein Verzeichnis mit Namen, Geburtsdaten, Tag, Beschäftigungsart 

und Beschäftigungsdauer der im Rahmen der Rechtsverordnung beschäftigten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und über die gewährte Freistellung zu führen. 

 
(5) Ein Abdruck der Rechtsverordnung ist an geeigneter Stelle in den Verkaufsstellen auszulegen 

oder auszuhängen. 
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                           § 3 
 
 

Zuwiderhandlungen gegen den § 2 Abs. 2 dieser Verordnung werden als Ordnungswidrigkeit nach § 15 
des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz geahndet. Zuwiderhandlungen gegen das 
Beschäftigungsverbot Jugendlicher werden als Ordnungswidrigkeit nach § 58 (1) Nr. 14 
Jugendarbeitsschutzgesetz geahndet.  
 
Die Beschäftigung werdender und stillender Mütter am Sonntag wird nach § 21 (1) Nr. 3 des 
Mutterschutzgesetzes vom 20.06.2002 (BGBl. I S. 2318), in der derzeit gültigen Fassung, als 
Ordnungswidrigkeit geahndet. 
 
 

                           § 4 
 
 

Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 
 
 
 
 
Worms, 14.10.2025 
Stadtverwaltung Worms 
Stephanie Lohr 
Bürgermeisterin 
 
 
 

 



Herausgeber
STADTVERWALTUNG WORMS

Bereich 1 - Innere Verwaltung
1.02 - Kommunikation und Marketing

Marktplatz 2
67547 Worms
Tel.: (06241) 853-1202  /  Fax: (06241) 853-1299
E-Mail: amtsblatt@worms.de

Druck: Rathausdruckerei

Druckfehler vorbehalten!

www.worms.de




	Ausgabe: Nr. 41
Ausgabe vom
17.10.2025


